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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Sommersession 2021 bereinigte der Ständerat die verbliebenen Differenzen im
Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Zuvor hatte die SGK-SR
empfohlen, dem Nationalrat in sämtlichen verbliebenen Punkten beizupflichten. Erich
Ettlin (mitte, OW) erläuterte, es gehe noch um die Frage, ob die Kantone zu
elektronischen Verfahren verpflichtet werden sollen. Der Ständerat und der Bundesrat
hätten hier eine Kann-Formulierung bevorzugt, nun sollten jedoch auch die
verbliebenen zwei Kantone ohne elektronische Verfahren zu deren Einführung
verpflichtet werden, wie es der Nationalrat wünsche. Dabei sei jedoch gemäss ESTV
keine zentrale Software für die Steuerverfahren geplant; die Kantone müssten somit
nicht auf eine andere Software umsteigen. Daniel Fässler (mitte, AI) wehrte sich für
seinen Kanton, einer der beiden «Nachzügler», der gemäss Angaben der Appenzeller
Steuerverwaltung die Umstellung nicht innert ein bis zwei Jahren vornehmen könne.
Damit widersprach er Finanzminister Maurer, der zuvor davon gesprochen hatte, dass
auch die letzten beiden Kantone innert zwei Jahren ihre Verfahren umstellen würden.
Entsprechend sei es möglich, dass der Kanton eine Verlängerung der Umsetzungsfrist
von zwei Jahren benötigen werde. Der Finanzminister beschwichtigte in der Folge die
Appenzeller Bedenken, da den Kantonen keine Vorgaben zur Umsetzung der Pflicht, ein
elektronisches Verfahren anzubieten, gemacht würden. «Es spielt tatsächlich keine
entscheidende Rolle, ob es im einen oder anderen Kanton noch etwas länger dauert»,
betonte er. Die Pflicht an die Kantone sei zwar nicht elegant und föderal, aber man
werde «das dann [...] föderal und elegant umsetzen», versicherte Maurer. Neben
diesem letzten inhaltlichen Aspekt akzeptierte der Ständerat auch eine Ersetzung des
Begriffs «steuerpflichtige Person» durch «antragstellende Person» und die Einführung
des Begriffs «Ersatzpflichtige». Einstimmig (mit 44 zu 0 Stimmen) hiess der Ständerat
das Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich in der
Schlussabstimmung gut, der Nationalrat nahm es mit 143 zu 53 Stimmen gegen den
Willen der SVP-Fraktion ebenfalls deutlich an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Ettlin (mitte, OW) für
eine Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte
Unternehmen bei zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten
Gesellschaften». Die WAK-SR hatte den Vorstoss im November 2021 knapp mit 4 zu 4
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid von Präsident Pirmin Bischof (mitte,
SO) zur Annahme empfohlen. Die Vorlage müsse aber so umgesetzt werden, dass kein
«Dividend Stripping» – eine Praxis zur Umgehung der Verrechnungssteuer – möglich
sei, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG)
anerkannte hingegen die Problematik nicht und erachtete die Motion lediglich als
weiteren Vorteil für die Unternehmen, als Gefahr einer Steuerumgehung sowie als
Möglichkeit für beträchtliche Steuerausfälle. In der Ständeratsdebatte in der
Wintersession erachtete auch Finanzminister Maurer die aktuelle Lösung als besser
«für die Schweiz und ihre Steuereinnahmen» und sprach sich im Namen des
Bundesrates gegen die Änderung aus. Mit 23 zu 17 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nahm
der Ständerat die Motion dennoch an. 2

MOTION
DATUM: 13.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2022 setzte sich die WAK-NR mit der Motion Ettlin (mitte, OW) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften»
auseinander. Die Kommissionsmehrheit erachtete die Umsetzung der Motion als
«regelrechten Blindflug» und fürchtete insbesondere das sogenannte Dividend
Stripping, bei dem eine Aktie kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf
wieder zurückgekauft wird, um auf diese Weise Steuern zu hinterziehen. Folglich
beantragte die Mehrheit der WAK die Motion zur Ablehnung und reichte stattdessen ein
gleichlautendes Kommissionspostulat ein, das eine «Auslegeordnung zur
schweizerischen Besteuerungspraxis» in diesem Bereich sowie zu ihren Problemen und
zu möglichen Lösungen aufzeigen soll. Eine Minderheit Walti (fdp, ZH) wollte die Motion
weiterverfolgen, bei ihrer Umsetzung aber ausdrücklich Massnahmen gegen Dividend
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Stripping einbauen. In der Herbstsession 2022 lehnte der Nationalrat die Motion mit
105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber stillschweigend für Annahme des
Kommissionspostulats, das gleichzeitig behandelt wurde, aus. Einzig die Mitglieder der
SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion stimmten der Motion zu. Diese ist somit erledigt. 3

Im Mai 2022 diskutierte die WAK-NR die Motion Ettlin (mitte, OW; Mo. 19.4635) für eine
Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte Unternehmen bei
zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften». Der
Motionär störte sich daran, dass in der Schweiz diejenige von zwei verbundenen
Gesellschaften die Rückerstattung der Verrechnungssteuer erhält, welche durch die
Leistung begünstigt wurde, im Ausland aber häufig auch die andere Gesellschaft die
Rückerstattung geltend machen kann. Da dies den Schweizer Investitionsstandort
unattraktiv mache, wollte er die entsprechende Regelung ändern. Die
Kommissionsmehrheit erachtete mehr Informationen zu dieser Frage als nötig und
reichte daher ein Kommissionspostulat ein, mit dem sie einen Vergleich der
schweizerischen Besteuerungspraxis mit denjenigen im Ausland verlangte. Da sie
überdies das sogenannte Dividend Stripping, bei dem eine Aktie zur
Steuerhinterziehung kurz vor der Dividendenzahlung verkauft und kurz darauf wieder
zurückgekauft wird, fürchtete, sollte der Bericht auch das entsprechende
Missbrauchsrisiko und mögliche Lösungen beinhalten. In der Herbstsession 2022 lehnte
der Nationalrat die Motion Ettlin mit 105 zu 77 Stimmen ab, sprach sich aber
stillschweigend für Annahme des Kommissionspostulats aus. 4
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1) AB NR, 2021, S. 1522; AB SR, 2021, S. 414 f.; AB SR, 2021, S. 735
2) AB SR, 2021, S. 1344; Bericht WAK-SR vom 18.11.21
3) AB NR, 2022, S. 1602 ff.; Bericht WAK-NR vom 5.5.22
4) AB NR, 2022, S. 1601 f.; Bericht WAK-NR vom 5.5.22
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